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Sicherheits-Check

Mineralischer Staub

Was ist ein Sicherheits-Check?

Ein Sicherheits-Check ist nicht anderes als die gründliche Überprüfung Ihrer Be​triebsorganisation in bezug auf die notwendigen Schutzmaßnahmen. Ziel ist das Er​reichen eines möglichst umfassenden Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Mitar​beiter beim Umgang mit Materialien, die z. B. bei der Gewinnung, bei der Be- und Verarbeitung, beim Um- oder Abfüllen, beim Mischen oder bei der Lagerung minera​lischer Staub freisetzen können.

Er kann tätigkeits-, arbeitsplatz- oder prozessbezogen durchgeführt werden. Alle Vorgehensweisen haben ihre Berechtigung. So wird man bei überschaubaren, sta​tionären Arbeitsplätzen (z. B. im Leitstand einer Anlage) den arbeitsplatzbezogenen Sicherheits-Check vorziehen. Ein tätigkeitsbezogener Sicherheits-Check kann z. B. für Betriebsschlosser und -elektriker erstellt werden.

In verketteten Betriebsanlagen mit ortsfesten, aber auch mobilen Arbeitsplätzen bietet sich der prozessbezogene Sicherheits-Check an.

Warum ist der Sicherheits-Check notwendig?

Sie tragen als Unternehmer die Verantwortung für das Leben und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter im Betrieb. Welche Maßnahmen dazu im einzelnen notwendig sind, hängt von der Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen ab.

Die gesetzliche Grundlage für die Pflicht, die Gefährdungen in Ihrem Betrieb zu beur​teilen und zu dokumentieren, ist nicht nur im Arbeitsschutzgesetz verankert. Auch die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A 1) fordert dies in § 3 unter Bezugnahme auf die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung und der Gefahrstoffverordnung hinsichtlich des Um​gangs mit Gefahrstoffen.

Außerdem ist der Gesundheits- und Arbeitsschutz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Fehlzeiten von Beschäftigten infolge Unfall und Krankheit verursachen Ausfallzeiten und stören den reibungslosen Betriebsablauf. Ausfallzeiten kosten Ihr Geld.

Schließlich schaden insbesondere schwere Gesundheitsschäden und Unfälle der Beschäftigten dem Ansehen Ihres Betriebes. Vor allem sollten Sie die Scheu vor dieser Aufgabe ablegen. Prüfen Sie kritisch Ihre Betriebseinrichtungen sowie Ar​beitsverfahren und ermitteln Sie die Gefährdungen.

Damit Sie möglichst wenig Vorbereitungsaufwand benötigen, haben wir Ihnen die grundsätzliche Vorgehensweise hinsichtlich der beim Umgang mit mineralischem Staub zur Verhütung von Gesundheitsgefahren zu treffenden Schutzmaßnahmen im nachfolgenden Sicherheits-Check festgehalten. Hier wurden die Erfahrungen aus dem bisherigen Unfall- und Berufskrankheitengeschehen, den Messungen in den Arbeitsbereichen und wissenschaftlichen Untersuchungen berücksichtigt. Die vor​hersehbaren Gefährdungen und die entsprechenden präventiven Maßnahmen konnten so bereits aufgenommen werden.

Was Ihnen auffällt, wo Sie Probleme sehen, das notieren Sie sich in der dafür vorge​sehenen Spalte des Sicherheits-Checks (Maßnahmen/Feststellungen/Bemerkungen).

Unser Vorschlag ist:
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Steinbruchs-Berufsgenossenschaft


Gehen Sie unter Vornahme der Ermittlungsschritte entsprechend der im Ge​fahrstoffrecht verankerten Rangfolge der Schutzmaßnahmen vor.
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Berücksichtigen Sie alle Betriebszustände, also nicht nur die laufende Produk​tion. Genauso wichtig wie diese sind für den Gesundheits- und Arbeitsschutz die Pflege, Wartung und Reinigung sowie notwendige Rüstarbeiten und Repa​raturen.
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Den Sicherheits-Check müssen Sie nicht in einem Zuge durchführen. Nehmen Sie sich - je nachdem wie viel Zeit Sie haben - einen oder mehrere Produkti​onsabschnitte vor.
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Sprechen Sie bei der Durchführung des Sicherheits-Checks mit den jeweils im Produktionsabschnitt tätigen Mitarbeitern. Diese wissen genau, warum sich der Zustand im Arbeitsbereich so und nicht anders darstellt. Sie werden sich, wenn Sie informiert sind, auch mit den notwendigen Maßnahmen später besser identifizieren.
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Kontrollieren Sie den Vollzug der von Ihnen festgelegten Maßnahmen.
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Dokumentieren Sie - soweit dies in den betreffenden Vorschriften gefordert wird - die getroffenen Maßnahmen.

Wie viel Zeit kostet Sie der Sicherheits-Check?

Das hängt natürlich von der Gründlichkeit ab, mit der Sie an die Durchführung her​angehen.

Auch hier gilt - wie so oft im Leben - lieber weniger, aber gründlich!

Wir haben den Sicherheits-Check “Mineralischer Staub” für verschiedene Gewerbe​zweige einmal durchgeführt und auch einige Stunden benötigt. Soviel Zeit muss für diese Aufgabenstellung sein!

Sollten Sie diese Zeit persönlich trotzdem nicht aufbringen können, so versichern Sie sich z. B. der Mitwirkung einer Sicherheitsfachkraft.

Der vorliegende Sicherheits-Check erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er ist bewusst allgemein gehalten, um für alle betroffenen Gewerbezweige anwendbar zu sein, und muss individuell angepasst werden. Auch der Detaillierungsgrad kann ver​feinert werden.

Beschreibung des Ablaufes

1. Vorbemerkung

Der vorliegende Sicherheits-Check steht im engen Bezug zur BG-Regel 217 “Um​gang mit mineralischem Staub” und dient der systematischen Feststellung, ob die notwendigen Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer Gesundheitsgefährdung durch mineralischen Staub in Ihrem Unternehmen getroffen sind.

Im Rahmen dieses Sicherheits-Checks sind spezielle Gefahren und Belastungen einzelner Maschinen und Geräte nicht aufgeführt worden, da diese von Hersteller zu Hersteller variieren. Kenntnisse hierüber sollten aber in die dafür freigehaltenen Fel​der aufgenommen werden.

2. Allgemeine Beschreibung des Ablaufes des Sicherheits-Checks

Jeder Arbeitgeber, der mit einem Stoff, einer Zubereitung oder einem Erzeugnis um​geht, muss grundsätzlich feststellen, ob es sich im Hinblick auf den vorgesehenen Umgang um einen Gefahrstoff handelt.

Zu beachten ist hierbei, dass die Gesundheitsgefahr nicht von dem mineralischen Material sondern von dem bei Umgang entstehenden mineralischen Staub ausgeht und somit erst die Art des Umgangs mit mineralischem Material (z. B. das Bearbei​ten eines Steinblockes aus Granit mit einem Pressluftmeißel) bestimmte Gesund​heitsschutzmaßnahmen auslöst. Dem beim Umgang mit quarzhaltigen Materialien möglicherweise auftretenden Quarzstaub kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.

Mit Hilfe dieses Sicherheits-Checks können Sie feststellen, ob und in welchem Um​fang Gesundheitsschutzmaßnahmen in Ihrem Unternehmen in bezug auf eine Ex​position gegenüber mineralischem Staub erforderlich sind. Eine mögliche Gesund​heitsgefährdung besteht immer dann, wenn bei den Arbeitsvorgängen Allgemeiner Staub in der alveolengängigen Fraktion (A-Staub, früher Feinstaub) von < 5 µm bzw. in der einatembaren Fraktion (E-Staub, früher Gesamtstaub) von < 100 µm, insbe​sondere aber Quarzstaub in der alveolengängigen Fraktion auftritt und hierbei der jeweilige Luft​grenzwert überschritten werden. 

Ausgehend von den Ermittlungen über

· die Materialbeschaffenheit,

· den Quarzgehalt im alveolengängigen Staub (A-Staub),

· den Umgangsbedingungen,

· der Klärung von Ersatzmöglichkeiten für quarzhaltiges Material

sind die Arbeitsplatzkonzentrationen für allgemeinen Staub und für Quarzstaub fest​zustellen. Es empfiehlt sich, hierzu die Beratung der Berufsgenossenschaft oder staatlichen Arbeitsschutzbehörden in Anspruch zu nehmen.

Wird einer der drei Staubgrenzwerte*) nicht eingehalten, müssen entsprechend der im Gefahrstoffrecht verankerten Rangfolge der Schutzmaßnahmen, nämlich

· technische Schutzmaßnahmen

· möglichst staubfreies Arbeitsverfahren,

· Stauberfassung an der Austritts- oder Entstehungsstelle und Entfernen des er​fassten Staubes aus dem Arbeitsbereich,

· Lüftungsmaßnahmen nach dem Stand der Technik,

· reinigungsfreundliche Ausgestaltung der Arbeitsräume,

· Arbeitsorganisation (z. B. Beschränkung der Aufenthaltszeit im Staubbereich)

· persönliche Schutzausrüstung (z. B. Atemschutzgeräte)

die Möglichkeiten ihrer Anwendung geprüft und die geeigneten Maßnahmen ange​wendet werden.

Bestimmte Maßnahmen müssen darüber hinaus sogar schriftlich dokumentiert wer​den, wie z. B. Gefahrstoffverzeichnis, Inhalt und Zeitpunkt von Unterweisungen, Ge​sundheitskartei.

Gliederung des Sicherheits-Checks für den Umgang mit 
Materialien, die mineralischen Staub freisetzen
(
Allgemeine Beurteilungsgrundlagen und 

Arbeitsschutzorganisation



(
(
Ermittlung nach § 16 GefStoffV



(
(
Feststellen der Arbeitsplatzkonzentration



(
(
Technische Schutzmaßnahmen



(
(
Gestaltung der Arbeitsräume/Arbeitsbereiche



(
(
Organisatorische Schutzmaßnahmen



(
(
Persönliche Schutzausrüstung



(
(
Arbeitshygiene



(
(
Verwendungsbeschränkungen



(    Allgemeine Beurteilungsgrundlagen und Arbeitsschutzorganisation

Nr.
Allgemeines
Schutzziel / 

Bezugsquelle
Maßnahmen /

Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-

kontrolle
a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

1.1
Sind die aufgeführten Rechtsgrundlagen im Betrieb vorhanden?
· Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen - Gefahr​stoffverordnung (GefStoffV); 

· UVV „Grundsätze der Prävention“ (BGV A 1)

· BGV “Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (BGV A8)

· BGR 217 “Umgang mit mineralischem Staub”

· TRGS 555 “Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV”

· Verordnung über Arbeitsstätten - Arbeitsstättenverord​nung (ArbStättV)

· BGR 190 „Einsatz von Atemschutzgerä​ten”

· ggf. weitere Vorschriften siehe Anhang 1

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ................................

c) .................................

1.2
Sind Materialien, aus denen beim Umgang mineralischer Staub entstehen kann, im Ge​fahrstoffverzeichnis auf​geführt?
§ 16 (3a) GefStoffV, TRGS 440, Abschnitt 6; BGR 217 Ab​schnitt 3.1.4

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ................................

c) .................................

1.3
Sind Bereiche, in denen Atemschutz getragen werden muss, gekenn​zeichnet?
BGV “Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz” (BGV A8)

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ................................

c) .................................

Nr.
Allgemeines
Schutzziel / 

Bezugsquelle
Maßnahmen /

Feststellungen / 

Bemerkungen
Maßnahmen-

kontrolle
a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

1.4
Ist eine Betriebsanwei​sung für den Umgang mit mineralischem Staub vor​handen?
§ 20 GefStoffV; TRGS 555; BGR 217, Abschnitt 3.5.1

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ................................

c) .................................

1.5
Werden die Mitarbeiter regelmäßig unterwie​sen?
§ 20 GefStoffV; BGR 217, Abschnitt 3.5.1; TRGS 555, Nr. 2; Broschüre “Unterweisen” (BGI 704)

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ................................

c) .................................

1.6
Werden die Unterwei​sungen dokumentiert?
§ 20 GefStoffV; TRGS 555, Nr. 2 (7);  Broschüre “Unterwei​sen” (BGI 704)

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ................................

c) .................................

1.7
Werden bei Quarzstaub​exposition arbeitsmedizi​nische Vorsorgeunter​suchungen durchge​führt, wenn Auslöse​schwelle überschritten ist?
§ 3 der BGV “Arbeitsmedizinische Vorsorge” (BGV A 4);

Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz für arbeitsmedizini​sche Vorsorgeuntersuchungen G 1.1 “Mineralischer Staub”, Teil 1: Quarzhaltiger Staub”; TRGS 101: “Begriffsbestimmun​gen”

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ................................

c) .................................

Nr.
Allgemeines
Schutzziel / 

Bezugsquelle
Maßnahmen /

Feststellungen / 

Bemerkungen
Maßnahmen-

kontrolle
a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

1.8
Werden bei Atem​schutzgerätträgern ar​beitsmedizinische Vor​sorgeuntersuchun​gen durchgeführt?
§ 3 der BGV “Arbeitsmedizinische Vorsorge” (BGV A 4); Be​rufsgenossenschaftlicher Grundsatz für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G 26 “Atemschutzgeräte”

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ................................

c) .................................

1.9
Wird hierüber eine Ge​sundheitskartei ge-
führt ?
§ 11 der BGV “Arbeitsmedizinische Vorsorge” (BGV A 4)

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ................................

c) .................................

(     Ermittlung

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-

kontrolle
a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

2.1
Ermittlung des Quarzgehalts im alveolengängigen Staub (A-Staub) und des Stau​bungsverhaltens
Chemische und physikali​sche Analyse im Rahmen einer Messung

BGR 217, Abschnitt 3.1.1.2
Bestimmung des Quarzgehal​tes, Dokumentation

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ..............................

c) ..............................

2.2
Ermittlung der Umgangsbe​dingungen im Betrieb

· trockenes Verfahren

· Nassverfahren

· offenes System

· geschlossenes System
Keine oder möglichst ge​ringe Staubfreisetzung


Dokumentation des Ermittlungs-

standes

Maßnahmen:

Siehe Abschnitte 4 und 5

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ..............................

c) ..............................

2.3
Ermittlung der Arbeitsverfah​ren oder Tätig​keiten im Be​trieb

· Gewinnen

· Verarbeiten

· Bearbeiten

· Ab-/Umfüllen

· Mischen

· Lagern
Keine oder möglichst gerin​ge Staubfreisetzung, An​wendung behördlich oder

berufsgenossenschaftlich anerkannter Arbeitsverfah​ren oder Geräte
Dokumentation des Ermittlungs-standes

Maßnahmen: 

Siehe Abschnitte 4 und 5

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ..............................

c) ..............................

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-

kontrolle
a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

2.4
Liegen Arbeiten geringen Um​fangs vor?

(0,5 Std./Tag, nicht mehr als 40 Std./Jahr)
BGR 217, Abschnitt 2 Nr. 8
Einschränkung des zeitlichen Umfangs

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ..............................

c) ..............................

2.5
Handelt es sich um staubin​tensive Arbeiten?
BGR 217, Abschnitt 3.2.8
Staubärmeres Arbeiten anstre​ben

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ..............................

c) ..............................

2.6
Ermittlungen auf der Basis von Analogieschlüssen
Keine oder möglichst ge​ringe Staubfreisetzung

BGR 217, Abschnitt 3.1.1.1
· Anwendung branchenspezifi​scher Regelungen

· behördlich oder berufsge​nossenschaftlich anerkann​ter Arbeitsverfahren oder Ge​räte

· Bezugnahme auf repräsen​tative Messergebnisse aus vergleichbaren Arbeitsberei​chen und Tätigkeiten

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ..............................

c) ..............................

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-

kontrolle
a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

2.7
Prüfung der Möglichkeit des Einsatzes von Ersatzstoffen, Ersatzverfahren
Keine oder möglichst ge​ringe Staubfreisetzung, si​chere Grenzwerteinhaltung, § 16(2) GefStoffV
Prüfen, ob Material mit geringe​rem gesundheitlichen Risiko 
(z. B. quarzfreies Material) ver​wendbar ist, Einsatz emissi​ons​armer Herstellungs- und Ver​wendungsverfahren

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ..............................

c) ..............................

2.8
Information der Beschäftigten oder der Betriebsvertretung (wenn vorhanden) über Er​mittlungsergebnisse
Information über eine ggf. vorhandene Gefährdung,

§ 21 (1) Nr. 1 GefStoffV
Mündliche oder schriftliche Mit​teilung

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ..............................

c) ..............................

2.9
Gefährdungsbeurteilung (nach Durchführung des Pkt. 3.1)
Festlegung der erforderli​chen Schutzmaßnahmen

BGR 217, Abschnitt 3.1.2
Dokumentation des Ergebnis​ses, Maßnahmen siehe Punkte 4 - 9 festlegen und Wirkung überprüfen

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ..............................

c) ..............................

(    Feststellen der Arbeitsplatzkonzentration


 (Beratung durch die Berufsgenossenschaft)

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen/

Bemerkungen
Maßnahmen-

kontrolle
a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

3.1
Arbeitsbereichsanalyse
Feststellung oder Herbeifüh​rung der Grenzwerteinhal​tung für Quarz- und allge​meinen Staub 
(siehe TRGS 402)
Siehe Abschnitte 4, 5, 6, 7

· ..............................................

· ..............................................

· ...............................................

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ..............................

c) ..............................

3.2
Kontrollmessplan
Kontrolle der Richtigkeit der Arbeitsbereichsanalyse, Er​kennen von Änderungen in der Exposition,

Überwachung der Einhaltung der Luftgrenzwerte
(siehe TRGS 402; BGR 217, Abschnitt 3.3)
Abstände für Messungen

· 1. Messung im Anschluss an Arbeitsbereichsanalyse

· ME
 ( GW
: ( 16 Wochen

· ME ( ½ GW: ( 32 Wochen

· ME ( ¼ GW: ( 64 Wochen

· ME > GW ( neue Arbeitsbe​reichsanalyse

a) ja   FORMCHECKBOX 
          nein   FORMCHECKBOX 

b) ..............................

c) ..............................

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Festle​gungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-

kontrolle
a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

3.3
Art der Messung

· personengetragen

· ortsfest
Feststellung der:

· individuellen Exposition

· Exposition im Arbeitsbe​reich
Wahl des richtigen Messver​fahrens. Durchführung reprä​sentativer Messungen



a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) ..........................

c) ..........................

3.4
Messinstitution
Vorschriftsmäßige Messung nach TRGS 402
Wahl einer i. S. des § 18 Abs. 2 GefStoffV anerkannten Messstelle

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) ..........................

c) ..........................

3.5
Dokumentation (Aufbewah​rung der Messberichte mind. 30 Jahre)
Nachweis der Messungen und der Ergebnisse
Aufbewahrung wie Personal​papiere

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) ..........................

c) ..........................

3.6
Information der Beschäftigten oder der Betriebsvertretung (wenn vorhanden) über Mess​ergebnisse
Information über eine ggf. vorhandene Gefährdung,

§ 21 (1, Nr. 2) GefStoffV
· Kopie der Messberichte

· Einsicht in die Aufzeich​nungen über die Messun​gen

· Erläuterung der Bedeutung der Ergebnisse

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) ..........................

c) ..........................

(    Technische Schutzmaßnahmen

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Fest​stellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-

kontrolle
a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

4.1
Staubarmes Arbeitsverfahren
Möglichst geringe Staubfrei​setzung

BGR 217, Abschnitt 3.2.3.1
Z. B.

· Staubaufwirbelung vermeiden

· kein Wegblasen mit Druckluft

· Zerkleinerung mit Backenbre​cher anstatt Prallmühle

· Verwendung geschlossener Systeme

· Fallhöhe bei Abwurf auf Halde gering halten

· keine offene Lagerung staubför​miger Materialien

· Übergabestellen von Förder​bändern mit Absaugung oder Wasserberieselung ausrüsten

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

4.1.1
Nassbe- oder -verarbeitung
Möglichst geringe Staubfrei​setzung

BGR 217 Abschnitt 3.2.3.1
Z. B. durch Benetzen mit Wasser zwecks Staubniederschlag

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Fest​stellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-

kontrolle
a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

4.1.2
Wasserumlauf, -filterung
Bereitstellen von möglichst staubunbelastetem Wasser
Z. B.

· Verwenden von Trinkwasser

· ausreichend große Klärbecken

· Klärturm mit Flockungsmittel

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

4.1.3
Sprühnebel
Möglichst geringe Staubfrei​setzung
Z. B.

· Sprühstrahl mit Rasenmatten auffangen

· starke Verwirbelung des Was​sers vermeiden

· Bearbeitung unter Wasser

· Kapselung des Benetzungsbe​reiches

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Fest​stellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-

kontrolle
a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

4.2
Staubarme Maschinen, Ge​räte
Möglichst geringe Staubfrei​setzung 

BGR 217, Abschnitt 3.2.4
Z. B.

· Verwendung von Handwerk​zeugen

· Verwendung langsam laufender Werkzeuge

· Verwendung grobspanender Werkzeuge

· Verwendung geschlossener Systeme

· ausblasende Druckluft vermei​den

· Betrieb von Maschinen unter Unterdruck

· Wasserzufuhr an der Bearbei​tungsstelle

· Absaugung des Staubes an der Entstehungsstelle

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

4.3
Staubabsaugung an der Ent​stehungs- oder Austrittsstelle
Möglichst geringe Staubfrei​setzung, 

BGR 217, Abschnitt 3.2.5.1
Z. B. 

· Verwendung spezieller Erfas​sungselemente (Trichter, Rüs​sel, Haube)

· großflächige Absaugung

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-
kontrolle

a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

4.3.1
Führung der abgesaugten Luft
Rückführung nur ausrei​chend gereinigter Luft in den Arbeitsraum; 

BGR 217, Abschnitt 3.2.5.2
· Filterung mit ausreichendem Abscheidegrad (Nachweis durch Messung oder Prüfzeug​nis)

· möglichst vollständige Erfas​sung

· baumustergeprüfte Ma​schine/Gerät verwenden

· Staubkonzentration in der ge​reinigten Rückluft ( 1/5 (1/10) des Luftgrenzwertes

· Anteil der Rückluft in der Zuluft nicht mehr als 70 % (50 %)

· Staubkonzentration in der Rück​luft ( 1 mg/m3
(Werte in der Klammer werden bei Vorliegen von Quarzstaub emp​fohlen)

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

4.3.2
Abführung der abgesaugten und gefilterten Luft nach außerhalb des Arbeitsraums
Abführung der Luft mög​lichst staubfrei in die Umge​bung 

BImSchG; BGR 217, Ab​schnitt 3.2.5.1
Nachweis der ausreichenden Filte​rung durch Messung

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-
kontrolle

a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

4.3.3
Zugluftfreies Arbeiten
ArbStättV
Luftgeschwindigkeit ( 0,2m/s, an​derenfalls Luft anwärmen

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

4.4
Raumlüftung
Freigesetzten Staub so ver​dünnen, dass Staubgrenz​werte eingehalten sind

BGR 217. Abschnitt 3.2.5.1
Z. B.

· Erhöhung der Luftwechselrate durch Einblasen/Absaugen von Luft

· Querbelüftung verbessern

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

4.5
Steuerstand, Steuerkabine
Beschäftigte vor Staubein​wirkung schützen
· Fremdbelüftung mit gefilterter oder klimatisierter Luft, Über​druck in der Kabine

· Ansaugung der Zuluft aus staub​armem Außenbereich

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-
kontrolle

a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

4.6
Prüfung und Instandhaltung der Entstaubungseinrichtun​gen
Erhalt der Wirksamkeit

Leichte und gefahrlose Durchführbarkeit
Z. B.

· Funktionsprüfung der Einrich​tungen in den vom Hersteller angegebenen Zeitabständen auf Funktionsfähigkeit

· Prüfung der Einrichtungen zum Erfassen, Niederschlagen und Abscheiden des Staubes mind. 1 x jährlich durch Sachkundigen

· Dokumentation der Prüfung durch Sachkundigen

· Wartungsplan für regelmäßige Filterwartung

· Filterbelegungsanzeige

· automatische Abrüttlung bei Filterüberbelegung

· rechtzeitige Beseitigung des Klärschlamms

· gute Zugänglichkeit

· Arbeitsanweisung

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

(    Gestaltung der Arbeitsräume/Arbeitsbereiche

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Fest​stellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-
kontrolle

a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

5.1
Staubablagerungen
Verhindern, dass durch Auf​wirbelung Staub in die Luft gerät

BGR 217 Abschnitt 3.2.2
Z. B.

· durch glatte und geneigte Flä​chen Ablagerungen verhindern

· leicht zu reinigende Böden

· regelmäßige Reinigung

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

5.2
Reinigung
Vermeiden, dass Staub sich über längeren Zeitraum ab​lagert

BGR 217 Abschnitt 3.2.2
Z. B.

· Absaugen mit mobilen Staub​saugern der Staubklasse M (vormals Verwendungskatego​rie G)

· Zentralstaubabsaugung

· Nassreinigung

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

5.3
Staubabwehungen
Verhindern, dass durch Windeinwirkung Staub auf​gewirbelt und verteilt wird
Z. B.

· Abdecken von Freihalden

· Feuchthalten der Halde

· Lagerung in eingeschlossenem Silo

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

5.4
Trennung von Arbeitsberei​chen
Staubarme Arbeitsbereiche sollen von staubintensiven getrennt sein 

BGR 217 Abschnitt 3.2.2
Z. B.

· Trennwände

· Abplanungen

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

Anmerkung: Abschnitt 5 gilt nicht für Baustellen

(    Organisatorische Schutzmaßnahmen

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Fest​stellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-
kontrolle

a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

6.1
Begrenzung der Exposition
Einhaltung der Luftgrenz​werte für A-, E-, Quarzstaub

TRGS 900
Z. B.

· Aufenthaltsdauer im Staubbe​reich beschränken

· Maschinenlaufzeit verringern

· staubintensive und staubarme Arbeitsverfahren/Maschinen, Geräte im Wechsel betreiben

· staubintensive Arbeiten im Freien durchführen

· nach staubintensiven Arbeiten Pause einlegen und Arbeitsbe​reich intensiv durchlüften

· Personal in bestimmten Zeitab​ständen austauschen

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

6.2
Reinigung der Betriebseinrich​tungen (Arbeitsräume, Ar​beitsplätze, Verkehrswege, Betriebsanlagen, Maschinen, Geräte)
Freisetzung und Aufwirbe​lung von Staub so gering wie möglich halten

BGR 217 Abschnitt 3.2.6
Z. B.

· Staubabsauganlagen, Staub​sauger verwenden

· nass reinigen, feucht wischen

· kein Abblasen mit Druckluft, wenn nicht besondere Schutz​maßnahmen getroffen sind

· kein Trockenkehren

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

(    Persönliche Schutzausrüstung

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-
kontrolle

a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

7.1
Atemschutzgerät
Schutz vor mineralischem Staub bei Grenzwertüber​schreitung

§ 19 (5) GefStoffV,

BGR 190
Bei Verwendung von Atemschutz​masken: Wahl der richtigen Schutzstufe, z. B.:

· FFP2 bis 10-facher Grenzwert

· FFP3 bis 30-facher Grenzwert

· Vollmaske mit P3-Filter oder fremdbelüftete Atemschutz​haube 
> 30-facher Grenzwert

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

7.2
Arbeitskleidung, ggf. Kopfbe​deckung
Vermeidung von Stauban​haftung auf der Haut

BGR 217, Abschnitt 3.2.8.1
Z. B.

· leicht zu säuberndes, glattes Gewebe

· geschlossene Arbeitskleidung bei staubintensiven Arbeiten

· erforderlichenfalls Einmal​schutz​anzug

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

7.3
Schutzbrille
Schutz der Augen vor mine​ralischem Staub
geschlossene staubdichte Brille

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-
kontrolle

a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

7.4
Anhörung der Beschäftigten oder der Betriebsvertretung (wenn vorhanden) zur Aus​wahl und Benutzung der per​sönlichen Schutzausrüstung
Information
§ 21 (1 Nr. 3) GefStoffV
Informationsgespräch mit Diskus​sion

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

(    Arbeitshygiene

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-
kontrolle

a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

8.1
Rauchen
Vermeiden zusätzlicher Aufnahme von Gefahrstof​fen
Rauchverbot bei der Arbeit

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

8.2
Essen, Trinken
Vermeiden zusätzlicher Aufnahme von Gefahrstof​fen
Verbot, am Arbeitsplatz zu essen oder zu trinken

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

8.3
Körperreinigung
Staubverschleppung in un​belastete Bereiche vermei​den
Zur Verfügungstellen von Dusch-/ Waschgelegenheiten

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-
kontrolle

a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

8.4
Getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung
Staubverschleppung in un​belastete Bereiche vermei​den

BGR 217, Abschnitt 3.2.7
Getrennte Kleiderschränke zur Verfügung stellen

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

8.5
Reinigung der Arbeitskleidung
Staubverschleppung in un​belastete Bereiche vermei​den

BGR 217, Abschnitt 3.2.7
· verstaubte Kleidung regelmäßig reinigen (Empfehlung: wa​schen)

· Abblasen der Kleidung nur mit geeigneten Einrichtungen

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .......................

c) .......................

(    Verwendungsbeschränkungen

Nr.
Regelungs-
gegenstand
Schutzziel /

Bezugsquelle
Mögliche

Maßnahmen
Maßnahmen / Feststellungen /

Bemerkungen
Maßnahmen-
kontrolle

a) Mangel

b) Termin

c) Erledigung

9.1
Strahlmittel Verwendungsver​bot für Strahlmittel mit > 2 % SiO2
Vermeiden von Quarzstaub​freisetzung 

§ 7 (2) der BGV “Strahlar​beiten” (BGV D26)*)

Quarzfreies Strahlmittel verwen​den, z. B. Stahlkies, Schlacke, Kalksteingranulat

a) ja   FORMCHECKBOX 
  nein   FORMCHECKBOX 

b) .........................

c) .........................

*) Siehe Anmerkung im Anhang 1

Anhang 1 zum Sicherheits-Check “Quarzstaub”

· Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeits​schutzgesetz - ArbSchG)


· Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmit​teln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbe​dürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebs​sicherheitsverordnung - BetrSichV)

· Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)


· BG-Vorschrift „Sicherheit und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ 
(BGV A 8)

· BG-Vorschrift “Strahlarbeiten” (BGV D26)
Anmerkung: Seit 01.01.2004 außer Kraft, kann jedoch weiterhin als Regel der Technik angewendet werden.


· Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A 1)

· TRGS 402: “Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen”

· TRGS 440: “Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen durch Gefahrstoffe am Arbeits​platz: Vorgehensweise (Ermittlungspflichten)”

· TRGS 555: “Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV”

· BGR 121: BG-Regel „Arbeitsplätze mit Arbeitsplatzbelüftung“


· BGR 217: BG-Regel „Umgang mit mineralischem Staub“

· TRGS 900: “Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (Luftgrenzwerte)”

· Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV)

· Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und zugehörige Verordnungen

· BGR 190: BG-Regel “Einsatz von Atemschutzgeräten”

· TRGS 101: “Begriffsbestimmungen”
· TRGS 500: “Schutzmaßnahmen: Mindeststandards”
�








*) Der Luftgrenzwert für die einatembare Staubfraktion (E-Staub) gilt erst ab 01.04.2004; er sollte je�doch schon heute neben den geltenden Grenzwerten für die alveolengängige Staubfraktion (A-Staub) und für Quarzstaub zur Gefährdungsbeurteilung herangezogen werden.


� ME = Messergebnis


� GW = Grenzwert





Stand 02/2004

Gefährdungsbeurteilung nach 

§ 5 (1) des Arbeitsschutzgesetzes
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